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stenium : und Kirche zeigt dieses uch Naturoffenbarung als theologıa naturalıs,
ebenfalls derart oberflächliche V orstel- 1Ne sittliche Naturanlage als Grundlage
lungen, daß INa  3 ich iragt, ob denn der natürlichen Sittlichkeit, die natür-
die jahrelange Beschäftigung mit christ- liche Vernunft als Norm ur  L weltliche
lıcher Kunst nıiıcht eın vertiefteres Stu- Ordnungen, Das natürliche Sittengesetzdıum dieser Dıinge nötig gemacht hätte un die natürliche Gerechtigkeit dürfen
Sehr gut ist betont, daß gerade das freilich nıcht mıit einem rationalıstisch-
Christentum WAarT, das 1 der Gotik aufklärerischen und demokratisch-revo-
dem nordischen Menschen ZU  b Blüte lutionären Naturrechtsbegriff verwech-
seines innersten künstlerischen ollens selt werden, Ww1e S Haoll passıiert. Es
verhalf. Aber wird dabe1 übersehen,
daß dieses Christentum wesentlich kırch-

g1bt nach Luther eın  44 überpositives Recht
als Brunnquell des positiven echts, das

lich WäTlT, WwIie überhaupt Christentum alle Zeıiten un! Nationen umfaßt un! das
wesentlich kirchlich ist. Auch Dürer, durch die aristotelisch verstandene Ep1-der reinste Exponent ıindogermanischen kie gemildert wird. Natürlich ist vo  3
Glaubens nach Strzygowski, WAar eın höchstem Interesse, daß der 1ın den Ge-
kırchlicher Christ. Nur hat ben die danken des Nominalismus und Occamıis-
Kırche wenig m1t dem merkwürdigen
Machtgebilde tun, das 1in der Vor-

INUS gebildete Luther bezüglich des Na-
turrechts weıiıthin thomistisch denkt

stellung Stzygowskis dem indogermanı- Freilich ist ıch der Vertasser bewußt,schen Geiste wiıiderstreitet. Wir unier- daß be1 allem Eınklang doch auch tief-
lassen c auf gelegentliche Auställe des
Verfassers 117 einzelnen einzugehen, Die gehende Unterschiede zwischen uther

und der katholischen Tradition bestehenWahrheit hat das gewöhnlıich nıiıcht Naturrechtliche un! geoffenbarte Ord-tıg. Sie bedürtfte auch nıcht der Schwarz- nungen werden be1i Luther stark ausS-Weiß-Zeichnung, 1n der das Verhältnis einandergerissen, daß praktisch dochSuüd-Nord gegeben ist. Als Gesamteın- die Grundlage des thomistischen atur-
druck erg1ibt sıch, daß eın solches Werk, rechts verlassen und anderseits die
auch als Versuch, verirüht erscheint.
Das Gebiet ist riesengroß un: das Voraussetzung Konstruktion eines

rationalistischen Naturrechts gegeben
ZU Verfügung stehende Material relatiıv WAar. Meines Erachtens dürite aber dieklein, daß - keine genilalen ogen folgerichtige Durchführung des Natur-ber Sanze Erdteile un! n Jahrtau-
sende schlagen ann. Wiırd gar noch mit rechtsgedankens doch auch immanente

Schwierigkeiten für Luthers Lehre VOoalchen Bogen eın anzer Bau aufge- der Erbsünde un!: der Verderbnis destührt, dann faßt INan seiner Irag- Menschen 1n ıch tragen, daß VOoO hierfähigkeit schwerlich Vertrauen.
ırschbaum S. J. die Ablehnung des Naturrechts iın

der lutherischen Theologie sechr VOI-

ZUr rage des aturrechts be1i ständlıch ist.
artın Luther. Von Kranz X.Ar- Schuster S. J.
old 80 U, 1323 S5.) üunchen aatsgedanke und Relıgıons-
1637, Max er 6.80 des GroßBßen.pDolıtik Peters
Daß 1n der protestantischen Theologie Von obert Stupperich. 8

der Naturrechtsgedanke überwiıegend Ab- (110 5.) Königsberg 1936, Osteuropa-
lehnung gefunden hat, ist bekannt. Zu- Verlag. 5.80
letzt hat Holl Luther als Gegner und In dre1ı groben Kapiteln behandelt
Leugner natürlichen Rechts hingestellt. Dr Stupperich 1n urkundenmäßig wohl-
Demgegenüber unternımmt Arnold in begründeter Weise se1in "LThema Das
einer ehr gut disponierten Studie aus erste Kapiıtel g1bt ıne knappe Darstel-
den Quellen den Nachweıs, daß Luther lung des Verhältnisses VOo Staat und
keineswegs das Naturrecht verwirtft. Ich Kırche 1 russischen Miıttelalter. KEs
halte den Beweis für gyut gelungen. olg ıne Schilderung des Kampfes des

Haolls Staates mıiıt der alten Kırche ZU)  }Mißverständnis lıegt zumal
darın, daß Luthers Verwerfung natür- eit Peters des Großen. Die relıg1öse
lıcher Vernunft für die Heilsaufgabe Grundhaltung Peters, die i1ne durch die
gleichsetzt mit Leugnung des natürliıchen westliche Neuzeıt stark beeinflußte Va-
Rechts. Luther kennt ıne allgemeıne r]iante der altrussischen Frömmigkeıit


